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Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach gibt sich aufgrund des 
Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), der Art. 1 und 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie des 
Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) folgende Geschäftsordnung: 
 
 

A. Die Organe des Schulverbands und ihre Aufgaben 
 
 

I. Die Verbandsversammlung 
 
 

§ 1 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbands, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 36 KommZG, 
§§ 4-7 dieser Geschäftsordnung) fallen oder durch die Verbandssatzung einem beschließenden 
Ausschuss übertragen sind. 
 
 

§ 2 
Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung 

 
(1) Soweit die Mitglieder der Verbandsversammlung nicht an ordnungsgemäß nach Art. 33 Abs. 

2 Satz 4 KommZG zustande gekommene Weisungen der Mitgliedsgemeinden gebunden 
sind, üben sie ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche 
Wohl bestimmten Überzeugung aus. 

 
(2) 1Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung (Teilnahme- 

und Abstimmungspflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ab-
lehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten Art. 30 KommZG sowie die Art. 48 
Abs. 1 und 2, Art. 20, Art. 56a Abs. 1, Art. 49, Art. 50, Art. 19 GO, für die gekorenen Mitglie-
der (Art. 9 Abs. 3 Satz 2 BaySchFG) ferner Art. 48 Abs. 3 GO entsprechend. 2Die Mitglieder 
der Verbandsversammlung, die erste Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden sind, können 
ihre Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung während der Zeit ihres Bürgermeisteramtes 
nicht niederlegen. 

 
(3) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einzelnen ihrer Mitglie-

der bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwa-
chung der Verwaltungstätigkeit des Schulverbands betrauen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. 
m. Art. 26 Abs.1 Satz 1 KommZG und Art. 46 Abs. 1 Satz 2 und Art. 30 Abs. 3 GO). 

 
(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Mitglieder der Verbandsversammlung nur 

berechtigt, soweit ihnen der Verbandsvorsitzende im Rahmen der Geschäftsverteilung nach 
Anhörung seines Stellvertreters einzelne Befugnisse (§§ 4-7 dieser Geschäftsordnung) über-
trägt (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art.36 Abs. 4 KommZG, ferner Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 39 Abs. 2 GO). 

 
(5) 1Mitglieder der Verbandsversammlung haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 3 oder 

Abs. 4 ausüben, ein Recht auf Einsicht in die Akten des Schulverbandes, sonst nur, wenn 
sie von der Verbandsversammlung mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 2Das Verlan-
gen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Verbandsvorsitzenden geltend zu machen. 
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§ 3 

Stellvertretung der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
(1) 1Die als Mitglieder der Verbandsversammlung amtierenden ersten Bürgermeister der Mit-

gliedsgemeinden werden im Falle der Verhinderung in der Verbandsversammlung von ihren 
allgemeinen Vertretern in ihren Gemeinden (Art. 39 Abs. 1 GO) vertreten (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i.V.m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 2Diese Vertreter besitzen in der Ver-
bandsversammlung die in § 2 dieser Geschäftsordnung geschilderte Rechtsstellung. 

 
(2) 1Für die verhinderten sonstigen Mitglieder der Verbandsversammlung entsenden die Mit-

gliedsgemeinden von ihnen nach Art. 31 Abs. 3 Satz 2 KommZG bestellte Vertreter in die 
Verbandsversammlung. 2Verbandsräte können sich nicht untereinander vertreten (Art. 9 
Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 3 KommZG). 

 
 

II. Der Verbandsvorsitzende 
 
 

1. Aufgabenbereich 
 
 

§ 4 
Vorsitz in der Verbandsversammlung 

 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung (Art. 9 Abs. 1 

BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 KommZG). 2Er bereitet die Beratungsgegenstände 
vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 und 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 45 Abs. 2 GO). 3In der Sitzung leitet er die Beratung 
und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs.1 Satz1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO). 

 
(2) 1Der Verbandsvorsitzende hat die Beschlüsse der Verbandsversammlung unverzüglich zu 

vollziehen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 KommZG). 2Über etwaige Hinde-
rungsgründe hat er die Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung, erforderlichenfalls 
unter Einberufung einer gesonderten Sitzung, zu unterrichten. 3Hält er Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung für rechtswidrig, so weist er die Verbandsversammlung auf seine Be-
denken hin und setzt den Vollzug des Beschlusses vorläufig aus. 4Hält die Verbandsver-
sammlung ihre Entscheidung aufrecht, so führt der Verbandsvorsitzende die Entscheidung 
der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 59 Abs. 2 GO). 

 
(3) 1Die Befugnis des Verbandsvorsitzenden, anstelle der Verbandsversammlung dringliche 

Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 3 GO), erstreckt sich nur 
auf Maßnahmen, die nicht ohne erheblichen Nachteil für den Schulverband, für die am 
Schulverband oder sonst Beteiligten, für die Verbandsschule oder für die Allgemeinheit auf-
geschoben werden können, bis die Verbandsversammlung zur Beschlussfassung zusam-
mentritt. 2Für die Frage der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit kommt es nicht auf die sub-
jektive Meinung des Verbandsvorsitzenden, sondern auf die objektive Lage der Dinge an. 
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§ 5 

Aufgaben als Leiter der Verwaltung des Schulverbands 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche Bedeu-
tung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 
1 GO), 

 
2. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 

oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36 
Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 3 GO). 

 
(2) Zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzenden nach Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere auch: 
 

1. die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und 
im Rahmen von Richtlinien der Verbandsversammlung, in denen die Leistungen nach 
Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 10.000,00 
Euro im Einzelfall, 

 
2. die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000,00 

Euro und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im 
Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 9 Abs.9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs.1 KommZG und Art. 66 Abs.1 
Satz 1 GO), 

 
3. der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an den Schulverband zum 

Gegenstand haben, sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten des Schulver-
bands aus solchen Verträgen, bis zu einer Wertgrenze von 10.000,00 Euro, 

 
4. der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Schulverbands bein-

halten, bis zu einer Wertgrenze von 10.000,00 Euro. 
 

5. die Entscheidung über kurzfristige (Laufzeit bis zu einem Jahr) und mittelfristige (Laufzeit 
von mehr als einem und weniger als fünf Jahren) Geldanlagen in Form von Einlagen 
(Tagesgeld, Festgeld, Termineinlagen sowie Sparbriefe) bei Instituten, die einer deut-
schen Sicherungseinrichtung angehören. 

 
(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 

Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der zehnfache Jahresbetrag anzusetzen. 

 
(4) Soweit die Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 9 Abs.9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs.2, 

Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit 
dem Verbandsvorsitzenden gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 2 GO zur selbständigen Erledigung übertragen. 

 
(5) 1Dem Verbandsvorsitzenden stehen für die Erledigung seiner Geschäfte die Bediensteten 

der Mitgliedsgemeinde Stadt Viechtach zur Seite (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36 
Abs. 4 KommZG). 2Er weist ihnen ihr Arbeitsgebiet zu. 3Er kann ihnen dabei in laufenden 
Angelegenheiten auch das Zeichnungsrecht übertragen. Geschäftsverteilung und Befugnis-
regelung sollen übereinstimmen. 
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(6) Die Kassengeschäfte des Schulverbandes werden aufgrund des § 2 der Schulverbandssat-
zung von der Stadtkasse der Mitgliedsgemeinde Stadt Viechtach geführt. 

 
(7) Wenn Mitglieder der Verbandsversammlung nicht schon als Bürgermeister oder Gemeinde-

räte oder Gemeindebedienstete nach Art. 56a Abs. 3 GO verpflichtet wurden, hat der Ver-
bandsvorsitzende sie, bevor sie mit Angelegenheiten befasst werden, die im Interesse der 
Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, schriftlich besonders zu verpflichten, diese 
Angelegenheiten geheim zu halten. 

 
 

§ 6 
Vertretung des Schulverbandes nach außen 

 
(1) Die Befugnis des Verbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbands nach außen bei 

der Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 1 KommZG) beschränkt sich auf den Vollzug der ein-
schlägigen Beschlüsse der Verbandsversammlung, soweit der Verbandsvorsitzende nicht 
gemäß § 5 Absätze 1 und 4 der Geschäftsordnung zum selbständigen Handeln befugt ist. 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis anderen Personen 

schriftlich, unter Angabe der Amtsbezeichnung und vermittels handschriftlicher Unterzeich-
nung Vollmacht zur Vertretung des Schulverbandes erteilen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. 
Art. 37 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 

 
 

§ 7 
Sonstige Geschäfte 

 
Dem Verbandsvorsitzenden können weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung 
durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung übertragen werden. 
 
 

2. Stellvertretung 
 
 

§ 8 
stellvertretender Verbandsvorsitzender 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende wird im Falle seiner Verhinderung durch den stellvertretenden 

Verbandsvorsitzenden vertreten. 
 
(2) Der stellvertretende Verbandsvorsitzende übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-

chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des Verbandsvorsitzenden aus (§§ 4-7 
der Geschäftsordnung). 

 
(3) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder 

rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger 
Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben. 

 
(4) Der Verbandsvorsitzende kann seine Aufgaben und Befugnisse als Verbandsvorsitzender 

nicht ganz oder teilweise auf seinen allgemeinen Stellvertreter in seiner Gemeinde oder ge-
mäß Art. 39 Abs. 2 GO auf eine dort genannte sonstige Person übertragen. 
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B. Der Geschäftsgang 

 
 

I. Allgemeines 
 
 

§ 9 
Verantwortung für den Geschäftsgang 

 
(1) 1Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen für den ordnungsgemäßen Gang 

der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen Wir-
kungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen der 
Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 56 Abs. 2 und Art. 59 Abs. 1 GO). 

 
(2) 1Eingaben und Beschwerden an die Verbandsversammlung (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. 

Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 3 GO) werden von der Verwaltung des 
Schulverbandes (§ 5) vorbehandelt und sodann der Verbandsversammlung vorgelegt. 
2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des Verbandsvorsitzenden (§ 5 Abs. 1 und 2) 
fallen, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; er unterrichtet die Verbandsversammlung, 
wenn und soweit das nach den Umständen der Eingabe nicht unterbleiben kann. 

 
 

§ 10 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

 
(1) 1Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 

Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche 
Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 

geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 9 Abs. 
1 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 47 Abs. 2 GO). 

 
(3) 1Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 

Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, zum zweiten Mal zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht  auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung eigens 
hingewiesen werden (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG, Art. 47 
Abs. 3 GO). 

 
 

§ 11 
Öffentliche Sitzung 

 
(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das 

Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen (Art. 9 
Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 GO). 

 
(2) 1Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung hat jedermann Zutritt, soweit der 

für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl 
von Plätzen freizuhalten. 3Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bedürfen der Zustimmung des 
Verbandsvorsitzenden und der Verbandsversammlung. 4Ton- und Bildaufnahmen jeder Art 
bedürfen der Zustimmung des Verbandsvorsitzenden und der Verbandsversammlung; sie 
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sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 
5Ton- und Bildaufnahmen von Beschäftigten des Schulverbands, seiner Mitgliedsgemeinden 
und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 

 
(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden aus dem 

Sitzungssaal gewiesen werden (§ 9 Abs. 9 BaySchFG i. V .m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO). 

 
 

§ 12 
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) In nichtöffentlicher Sitzung werden grundsätzlich behandelt: 
 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen, 
 

4. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder 
nach der Natur der Sache erforderlich ist. 

 
(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der Ver-

bandsversammlung nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für 
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sol-
len zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 

 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Verbandsvorsitzende der Öf-

fentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 Abs. 
1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 3 GO). 

 
(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt grundsätzlich nichtöffentlich, seine Feststellungen 

sind in der Verbandsversammlung öffentlich zu behandeln, soweit keine Gründe für eine 
Geheimhaltung vorliegen. 

 
 

§ 12a 
Sitzungsteilnahme durch Bild-Ton-Übertragung (virtuelle Teilnahme); Hybridsitzungen 

 
(1) 1Die Verbandsräte (mit Ausnahme des Vorsitzenden) sowie Sachverständige können ge-

mäß Art. 33a KommZG an den Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse 
mittels Bild-Ton-Übertragung teilnehmen. 2Zugeschaltete Verbandsräte gelten in diesem 
Fall als anwesend im Sinne von Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG. 
3Voraussetzung für die virtuelle Teilnahme an den Sitzungen ist die Unterzeichnung der Be-
lehrung über die Teilnahme an Hybridsitzungen. 

 
(2) Verbandsräte, die mittels Ton-Bild-Übertragung an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen 

dies dem Verbandsvorsitzenden nach Zugang der Ladung spätestens eine Stunde vor Sit-
zungsbeginn in Textform mitteilen. 

 
(3) 1Der Verantwortungsbereich des Schulverbands beschränkt sich auf die Bereitstellung der 

Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung. 2Ist entweder mindestens ein Verbandsrat zuge-
schaltet oder bestätigt ein Test, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass 
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der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Verbandsrats nicht im Verantwortungsbereich 
des Zweckverbands liegt (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 33a Abs. 4 Satz 5 KommZG). 

 
(4) Eine Bildunterbrechung durch zugeschaltete Verbandsräte ist auch bei vorübergehendem 

Verlassen des Platzes untersagt (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 33a Abs. 3 Satz 1 
KommZG). 

 
(5) Bei den zugeschalteten Verbandsräten erfolgt die Abstimmung mündlich nach namentli-

chem Aufruf durch den Verbandsvorsitzenden. Eine Teilnahme an Wahlen ist nicht möglich 
(Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 33a Abs. 1 Satz 6 KommZG). 

 
(6) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung zu einer nichtöffentlichen Sitzung haben die 

zugeschalteten Verbandsräte dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Ver-
antwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen wird (Art. 9 BaySchFG, Art. 33a Abs. 5 
KommZG). 

 
 

II. Vorbereitung der Sitzungen 
 
 

§ 13 
Einberufung 

 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung ein, wenn die 

Geschäftslage es erfordert, jedoch jährlich mindestens einmal, oder wenn ein Viertel der 
Mitglieder der Verbandsversammlung es schriftlich beantragt (Art. 9 Abs. 6 BaySchFG). 2Im 
Fall des Art. 9 Abs. 6 Satz 3 BaySchFG beruft er die Sitzung der Verbandsversammlung in-
nerhalb einer Woche ab Eingang des Antrags bei ihm zu einem möglichst naheliegenden 
Termin schriftlich und unter Angabe des Beratungsgegenstandes ein. 

 
(2) 1Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Neuen Rathauses der Stadt Viechtach, Mönchs-

hofstraße 31, 94234 Viechtach statt. 2Sie beginnen regelmäßig um 18:30 Uhr. 3In der Einla-
dung (§ 15) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 

 
 

§ 14 
Tagesordnung 

 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Rechtzeitig eingegangene Anträge 

von Mitgliedern der Verbandsversammlung setzt der Verbandsvorsitzende möglichst auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung. 2Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 

 
(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu 

benennen, damit es den Mitgliedern der Verbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die 
Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 

 
(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 

Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch Anschlag an der In-
formationstafel des Neuen Rathauses der Stadt Viechtach bekannt zu geben (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesord-
nung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gegeben. 

 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 

werden. 
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§ 15 

Form und Frist für die Einladung 
 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden schriftlich unter Beifügung der Tages-

ordnung oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle 
einer elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine 
E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in ei-
nem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssys-
tem) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätes-
tens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 

 
(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail nach Ab-

satz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-
rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 

 
(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt 

werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht 
entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder in einem technisch indivi-
duell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem im Sinne von Ab-
satz 1 Satz 2) zur Verfügung gestellt werden. 3Hat das Mitglied der Verbandsversammlung 
sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen 
grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.  

 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt zehn Tage; sie kann in dringenden Fällen auf drei Tage verkürzt 

werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berech-
nung der Frist nicht mitgerechnet. 

 
 

§ 16 
Anträge 

 
(1) Das Recht, Anträge in die Verbandsversammlung einzubringen, besitzen nur die Mitglieder 

der Verbandsversammlung. 
 
(2) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch an 

rathaus@viechtach.de zu stellen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Über-
mittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige 
Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen spä-
testens bis zum neunten Tag vor der Sitzung beim Verbandsvorsitzenden eingereicht wer-
den. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen 
sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. 

 
(3) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 

können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 
 

1. die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung mehrheit-
lich zustimmt oder 

 
2. sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der 

Behandlung widerspricht. 
 
(4) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z. B. Nichtbefassungsanträge, 

Zurückziehung eines Antrages, Änderungsanträge und ähnliche Anträge, können auch wäh-
rend der Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform gestellt werden. 
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III. Sitzungsverlauf 

 
 

§ 17 
Eröffnung der Sitzung 

 
(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder 

der Verbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest 
und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung.  

 
(2) 1Die Niederschrift über die vorausgegangene öffentliche Sitzung wird in der Regel mit der 

Sitzungseinladung zugestellt. 2Wenn bis zum Schluss der öffentlichen Sitzung keine Ein-
wendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als von der Verbandsversammlung 
gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 
GO genehmigt. 

 
(3) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung steht am Sitzungstag 

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Verwaltung des Schulverbandes zur Einsichtnahme für 
die Mitglieder der Verbandsversammlung bereit und liegt während der Dauer der Sitzung 
zur Einsicht für die Mitglieder der Verbandsversammlung auf. 2Wenn bis zum Schluss der 
nichtöffentlichen Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als 
von der Verbandsversammlung gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 
1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt. 3Einwendungen sind ausschließlich während 
der nichtöffentlichen Sitzung zulässig. 

 
 

§ 18 
Eintritt in die Tagesordnung 

 
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Rei-

henfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 
 
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 12), so wird 

darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von 
vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentli-
cher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht die Verbandsversammlung anders ent-
scheidet. 

 
(3) 1Der Vorsitzende oder ein von ihm beauftragter Berichterstatter trägt den Sachverhalt der 

einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags 
kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 

 
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden sind, ist der Be-

schluss des Ausschusses bekannt zu geben. 
 
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss der Ver-

bandsversammlung der Schulleiter, der Vorsitzende des Elternbeirats, Sachverständige so-
wie Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung zugezogen und gutachtlich 
gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 

 
(6) 1Der Vorsitzende kann zu allen – auch zu den nichtöffentlichen – Sitzungen Vertreter der 

Rechts- und Schulaufsichtsbehörden einladen. 2Vertreter dieser Aufsichtsbehörden haben 



Gz. 2.0/0283/124812  Seite 13 von 17 

auch ohne Einladung das Recht, an der Sitzung der Verbandsversammlung teilzunehmen 
(Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 

 
 

§ 19 
Beratung der Sitzungsgegenstände 

 
(1) Nach der Berichterstattung über einen Tagesordnungspunkt, gegebenenfalls nach dem Vor-

trag des Schulleiters, des Vorsitzenden des Elternbeirats, der Sachverständigen oder der 
Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung, eröffnet der Vorsitzende jeweils 
die Beratung. 

 
(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, von 

der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen per-
sönlicher Beteiligung (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und 
Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Ver-
bandsvorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte 
dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Be-
ratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, 
bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

 
(3) 1Ein Sitzungsteilnehmer darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt 

wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er kann es 
wiederholt erteilen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die 
Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe so-
fort zu erteilen. 5Vertretern der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden ist auf Antrag das Wort 
zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 2 KommZG). 6Zuhörern kann 
das Wort nicht erteilt werden. 

 
(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Verbandsversamm-

lung. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen; 
Abweichungen vom Thema sind zu vermeiden. 

 
(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden An-
trags. 

 
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 
selbst findet insoweit nicht statt. 3Über Änderungsanträge ist in der Regel sofort zu beraten 
und abzustimmen. 

 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden geschlos-

sen. 
 
(7) 1Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung 

und macht sie auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen der Vorsit-
zende das Wort entziehen. 

 
(8) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann 

der Vorsitzende mit Zustimmung der Verbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. 
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2Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die Verbandsversammlung (Art. 9 
Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 2 GO). 

 
(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im 

Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen, einer neuerlichen Ladung hierzu be-
darf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen 
wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 

 
 

§ 20 
Abstimmung 

 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Bera-

tung“ schließt der Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand ab-
stimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 10 Abs.1 und 3 der Ge-
schäftsordnung) gegeben ist. 

 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfol-

ge abgestimmt: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
 

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor al-
len anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen, 

 
3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Auf-

wand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 
 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die 
Nummern 1 bis 3 fällt. 

 
(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines 

Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine 
Teilung vornimmt. 

 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur 

Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja – nein“ abgestimmt. 

 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 

Verbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstim-
menden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 34 Abs. 3 
KommZG). 3Kein Mitglied der Verbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten (Art. 9 
Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstim-

mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustel-
len, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die 

Beratung und Abstimmung nochmals aufgenommen werden, wenn nicht deren sofortige 
Wiederholung durch alle Mitglieder verlangt wird, die an der Abstimmung teilgenommen ha-
ben. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein be-
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reits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt 
werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Be-
ratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

 
(8) Beschlüsse der Verbandsversammlung sind nicht deshalb ungültig, weil Mitglieder im Wider-

spruch zu Weisungen der von ihnen vertretenen Mitgliedsgemeinden abgestimmt haben 
(Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 Satz 5 KommZG). 

 
 

§ 21 
Wahlen 

 
(1) Für Entscheidungen der Verbandsversammlung, die im Bayerischen Schulfinanzierungsge-

setz (BaySchFG) oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 
9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG. 

 
(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind 

insbesondere leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten 
nicht eindeutig ersehen lassen. 

 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Wird diese 

Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den beiden Be-
werbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 3Haben im ersten Wahlgang von mehreren 
Bewerbern drei die gleiche höchste Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei 
oder mehr Bewerber mit gleichen Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von 
den Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl in die Stichwahl zu bringen ist. 4Bei Stimmen-
gleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 

 
 

§ 22 
Anfragen 

 
1Die Mitglieder der Verbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tages-
ordnung an den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständig-
keit der Verbandsversammlung fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen und spätestens 
am Sitzungstag bis 08:00 Uhr schriftlich oder elektronisch beim Verbandsvorsitzenden ange-
meldet wurden. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden oder 
anwesende Beschäftigten nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung beantwortet werden. 3Ist 
das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine 
Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 
 
 

§ 23 
Beendigung der Sitzung 

 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende die Sit-
zung. 
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IV. Sitzungsniederschrift 

 
 

§ 24 
Form und Inhalt 

 
(1) 1Über die Sitzung der Verbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt 

sich nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 KommZG und Art. 54 Abs. 1 GO 
richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen Tages-
ordnungspunkten geführt. 3Die Sitzungsniederschrift wird in der Regel als Beschlussbuch 
geführt. 

 
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonbandaufnahmen gefertigt 

werden. 2Das Tonband ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen 
und darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden. 

 
(3) 1Ist ein Mitglieder der Verbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist 

dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied der Verbandsversamm-
lung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat 
(Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 1 Satz 3 
GO). 

 
(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und von der 

Verbandsversammlung zu genehmigen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1Satz 
1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO). 

 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
 
 

§ 25 
Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle im Gebiet des Schulverbandes 

wohnenden Bürger Einsicht nehmen, ebenso außerhalb dieses Gebiets wohnende Personen 
in Angelegenheiten, die ihren Grundbesitz oder ihre gewerbliche Niederlassung im Gebiet 
des Schulverbands betreffen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO). 

 
(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentli-
cher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 52 
Abs. 3 und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 

 
(3) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Verbandsversammlung 

jederzeit die Berichte über die Prüfung einsehen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 26 Abs. 
1 Satz 1 KommZG und Art. 102 Abs. 5 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
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C. Schlussvorschriften 

 
 

§ 26 
Bekanntmachungen 

 
(1) Die Verbandssatzung wird von der Aufsichtsbehörde in ihrem Amtsblatt bekannt gemacht 

(Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Die sonstigen Satzungen des Schulverbands werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt für 

den Landkreis Regen amtlich bekannt gemacht (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 24 Abs. 
1 Satz 2 KommZG). 

 
(3) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands weisen auf die Veröffentlichung nach den Ab-

sätzen 1 und 2 gemäß den jeweils geltenden Vorschriften amtlich hin (Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 2 und Art. 24 Abs. 2 KommZG). 

 
(4) Für sonstige Bekanntmachungen gelten die in den Mitgliedsgemeinden bestehenden Vor-

schriften. 
 
 

§ 27 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Vorstehende Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der Verbandsversammlung geändert 
werden. 
 
 

§ 28 
Verteilung der Geschäftsordnung 

 
Jedes Mitglied der Verbandsversammlung erhält ein elektronisches Exemplar der Geschäftsord-
nung. 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.09.2023 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung des Schulver-

bandes Mittelschule Viechtach (Geschäftsordnung-Mittelschule) vom 15.05.2015, zuletzt 
geändert durch Beschluss vom 28.09.2020, außer Kraft. 

 
 
Viechtach, 26.09.2023 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
Verbandsvorsitzender 
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Schulverband Mittelschule Viechtach
Geschäftsstellel Stadt Viechtach - Mönchshofstraße 3r. - 94234 Viechtach


Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.


Beratungsgegenstand:
AnOeruigldör Geschäftsordnung zur Klarstellung der Zuständigkeit bei kurz- und
mittelfristigen Geldanlagen ;


- Beschlussfassu


Beschluss:


Die Verbandsversammlung beschließt, die Geschäftsordnung für die


Verbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach (Geschäftsordnung-


Mittelschule - GeschO-MS) vom 25.09'2023 wie folgt zu ändern:


2


ln $ 5 Abs. 2 wird folgende Nr. 5 angefügt:


,,die Entscheidung über kuzfristige (Laufzeit bis zu einem Jahr) und mittelfristige
(Laufzeit von mehr als einem und weniger als fünf Jahren) Geldanlagen in Form von


iinlagen (Tagesgeld, Festgeld, Termineinlagen sowie Sparbriefe) bei lnstituten, die


einer deutschen Sicherungseinrichtung angehören."


Die vorstehende Anderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft'


Dieser Auszug ist mit der Urschrift
gleichlautend


1


n


Beglaubigter Auszug aus dem Beschl ussbuch des


Schulverbandes Mittelschule Viechtach
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Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach gib!1ch aufgrund des


Art. g Abs. 1 Satz2 des Eayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), der Art. 1 und


Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Geäetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie des


Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) folgende Geschäftsordnung:


A. Die Organe des Schulverbands und ihre Aufgaben


l. Die Verbandsversammlung


sl
Zuständig keit der Verbandsversammlung


Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbands, soweit sie


nicht in die Zuständigkeit dls Verbandsvorsitzenden (Art. I Abs. 1 BaySchFG, Art' 36 KommZG,


SS 4-Z dieser Gesch?ftsordnung) fallen oder durch die Verbandssatzung einem beschließenden


Ausschuss übertragen sind.


s2
Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung


(1) Soweit die Mitglieder der Verbandsversammlung nicht an ordnungsgemäß nach Art. 33 Abs'


2 Satz + KomhZG zustande gekommene Weisungen der Mitgliedsgemeinden gebunden


sind, üben sie ihre Tätigkeit näch ihrer freien, nur durch die Rllcksicht auf das öffentliche


Wohl bestimmten Übezeugung aus.


(2) 1Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung (Teilnahme-


und Abstim-mungspflicht, SorgfaftJ- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht,
Ausschluss wegän'persönlichör Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ab-


lehnung, Niedeilegung und Verlust des Amtes) gelten Art. 30 KommZG sowie die Art. 48


Abs. 1 
-und 


2, Art. 
-20, nrt. SOa Abs. 1 , Art. 49, Art. 50, Art. 19 GO, für die gekorenen Mitglie-


der (Art. 9 Abs. 3 Satz 2 BaySchFG) ferner Art. 48 Abs. 3 GO entsprechend. 2Die Mitglieder


der Verbandsversammlung, die erste Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden sind, können


ihre Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung während der Zeit ihres Bürgermeisteramtes


nicht niederlegen.


(3) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einzelnen ihrer..Mitglie'


der bestimmte AufgabengäOiete zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Uberwa-


chung der Verwaltüngstatigkeit des Schulverbands betrauen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V.


m. Art. 26 Abs.1 Satzl KommZG und Art. 46 Abs. 1 Satz 2 und Art. 30 Abs' 3 GO)'


(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Mitg]ieder der Verbandsversammlung nur


berechtigt, soiveit ihnen der Värbandlvorsitzende im Rahmen der Geschäftsverteilung nach


Anhörurig seines Stellvertreters einzelne Befugnisse (SS 4-7 dieser Geschäftsordnung) über-


tragt (Arti g Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art.36 Abs. 4 KommZG, ferner Art. 26 Abs. 1 Satz 1


KommZG und Art. 39 Abs. 2 GO).


(5) lMitglieder der Verbandsversammlung haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 3 oder' - 
Abs. 4 ausüben, ein Recht auf Einsicht in die Akten des Schulverbandes, sonst nur, wenn


sie von der Verbandsversammlung mit der Einsichtnahme beauftragt werden. zDas Verlan-


gen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Verbandsvorsitzenden geltend zu machen.
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s3
stel lvertretu ng der M itg I ieder der verbandsversam m I u n g


(1) lDie als Mitglieder der Verbandsversammlung amtierenden ersten Bürgermeister der Mit-


gliedsgemeiiden werden im Falle der Verhinderung !n der Verbandsversammlung von ihren


ättgemäinen Vertretern in ihren Gemeinden (Art. 39 Abs. 1 GO) vertreten (Art' 9 Abs' 1


ealScnfC i.V.m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 2Diese Vertreter besitzen in der Ver-


baÄdsversammlung die in g 2 dieser Geschäftsordnung geschilderte Rechtsstellung.


(2) 1Für die verhinderten sonstigen Mitglieder der Verbandsversammlung entsenden die Mit-


gliedsgemeinden von ihnen nach Art. 31 Abs. 3 Satz 2 KommZG bestellte Vertreter in die


Verbandsversammlung. 2Verbandsräte können sich nicht untereinander vertreten (Art' 9


Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 3 KommZG).


ll. Der Verbandsvorsitzende


1. Aufgabenbereich


s4
Vorsitz in der Verbandsversammlung


(1) lDer Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung (Art. 9 Abs. 1


BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 KommZG). 2Er bereitet die Beratungsgegenstände
voi und beruft die Sitzungen ein (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 und


Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 45 Abs. 2 GO). 3ln der Sitzung leitet er die Beratung


und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das l-,lausrecht aus (Art' 9 Abs. 1


BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs.1 Satzl KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO).


(2) lDer Verbandsvorsitzende hat die Beschlüsse der VerbandsversammlYng unvezüglich zu


vollziehen (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 36 Abs. 2 KommZG). 2Uber etwaige Hinde'
rungsgrUnd'e hat er die Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung, erforderlichenfalls


untör Einberufung einer gesonderten Sitzung, zu unterrichten. 3Hält er Beschlüsse der Ver-


bandsversammluirg ftrr Ächtswidrig, so weist er die Verbandsversammlung auf seine Be-


denken hin und sätzt den Vollzug des Beschlusses vorläufig aus. 4Hält die Verbandsver-


sammlung ihre Entscheidung aufiecht, so führt der Verbandsvorsitzende die Entscheidung


der Rechlsaufsichtsbehörde herbei (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1


KommZG und Art. 59 Abs. 2 GO).


(3) lDie Befugnis des Verbandsvorsitzenden, anstelle der Verbandsversammlung dringliche


Anordnunjen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art' 9 Abs' I
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 3 GO), erstreckt sich nur


auf Maßnahmen, die nicht ohne erheblichen Nachteil fttr den Schulverband, für die am


Schulverband oder sonst Beteiligten, für die Verbandsschule oder für die Allgemeinheit auf-
geschoben werden können, bis die Verbandsversammlung zur Beschlussfassung zusam-


irentritt. 2Für die Frage der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit kommt es nicht auf die suF
jektive Meinung des Verbandsvorsitzenden, sondern auf die objektive Lage der Dinge an'
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s5
Aufgaben als Leiter der Velwaltung des Schulverbands


(1) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit


1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche Bedeu-


tung haben und 
-keine 


erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Ar! I Abs. 1


aaiscnrC i. V. m. Art. 30 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr.


1 GO),


2. die Angelegenheiten, die im lnteresse der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland


oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36


Abs. 2, Arl.26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art' 37 Abs. 1 Nr. 3 GO).


(Z) Zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzenden nach Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere auch:


1. die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und


im Rahmen von Richtlinien der Verbandsversammlung, in denen die Leistungen nach


Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 10.000,00


Euro im Einzelfall,


2. die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000,00


Euro und uber äußerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im


Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. I Abs'9
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs.1 KommZG und Art. 66 Abs.1


Satz 1 GO),


3. der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an den Schulverband zum


Gegenstand haben, sowiä die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten des Schulver-
bands aus solchen Verträgen, bis zu einer Wertgrcnze von 10.000,00 Euro,


4. der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Schulverbands bein-


halten, bis zu einerWertgrenze von 10.000,00 Euro.


(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der


Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht


bestimmbar, so ist der zehnfache Jahresbetrag anzusetzen.


(4) Soweit die Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. I Abs.9 BaySclrFG i. V, m. Art. 36 Abs'2,


Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit


dem Verbandsvorsitzenden gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art.


26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 2GO zur selbständigen Erledigung übertragen.


(5) lDem Verbandsvorsitzenden stehen für die Erledigung seiner Geschäfte die Bediensteten


der Mitgliedsgemeinde Stadt Viechtach zur Seite (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 36


Abs. 4 kommZC). 2Er weist ihnen ihr Arbeitsgebiet zu. 3Er kann ihnen dabei in laufenden


Angelegenheiten auch das Zeichnungsrecht übertragen. Geschäftsverteilung und Befugnis-


regelung sollen übereinstimmen.


(6) Die Kassengeschäfte des Schulverbandes werden aufgrund des $ 2 der Schulverbandssat-
zung von der Stadtkasse der Mitgliedsgemeinde Stadt Viechtach geführt.


(7) Wenn Mitglieder der Verbandsversammlung nicht schon als Bürgermeister oder Gemeinde-
räte oder-Gemeindebedienstete nach Art. 56a Abs. 3 GO verpflichtet wurden, hat der Ver-
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bandsvorsitzende sie, bevor sie mit Angelegenheiten befasst werden, die im lnteresse der


Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer


Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, schriftlich besonders zu verpflichten, diese


Angelegenheiten geheim zu halten.


s6
Vertretung des Schulverbandes nach außen


(1) Die Befugnis des Verbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbands nach außen bei


der AOgäbe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 9 Abs. 1


BayScnFG i. V. m. nrt. gO nOs. 1 Satz 1 KommZG) beschränkt sich auf den Vollzug der ein-


s"nlagigen Beschlüsse der Verbandsversammlung, soweit der Verbandsvorsitzende nicht


gemall 5 Absätze 1 und 4 der Geschäftsordnung zum selbständigen Handeln befugt ist.


(2) Der Verbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis anderen Personen


schriftlich, unter Angabe der Amtsbezeichnung und vermittels handschriftlicher Untezeich-
nung Vollmacht zurVertretung des Schulverbandes erteilen (Art. I Abs. 1 BaySchFG i' V. m.


Art. 37 Abs. 1 Satz 3 KommZG).


s7
Sonstige Geschäfte


Dem Verbandsvorsitzenden können weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung


d urch besonderen Beschl uss der Verbandsversamm I ung ilbertragen werden.


2. Stellvertretung


s8
stellvertretender Verbandsvorsitzender


(1) Der Verbandsvorsitzende wird im Falle seiner Verhinderung durch den stellvertretenden


Verbandsvorsitzenden vertreten.


(2) Der stellvertretende Verbandsvorsitzende übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-


chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des Verbandsvorsitzenden aus (SS 4-7


der Geschäftsordnung).


(3) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder


rechtlichen Gründen, inibesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger


Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben.


(4) Der Verbandsvorsitzende kann seine Aufgaben und Befugnisse als Verbandsvorsitzender


nicht ganz oder teilweise auf seinen allgemeinen Stellvertreter in seiner Gemeinde oder g+
maß Art. 39 Abs. 2 GO auf eine dort genannte sonstige Person übertragen.
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B. Der Geschäftsgang


l. Allgemeines


se
Verantwortung für den Geschäftsgang


(1) lVerbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen firr den ordnungsgemäßen G?lg
der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen Wir-


kungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen der


StaätsbehOrden. 2Sie schaffen diö daz.u erforderlichen Einrichtungen (Art. 9 Abs. I
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 56 Abs. 2 und Art. 59 Abs. 1 GO).


(2) lEingaben und Beschwerden an die Verbandsversammlung (Art. 9 Abs. l.BaySchFG i. V. m.


Art. ZO Rns. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 3 GO) werden von der Verwaltung des


Schulverbandes (S 5) vorbehandelt und sodann der Verbandsversammlung vorgelegt-
2Eingaben, die inäen'Zuständigkeitsbereich des Verbandsvorsitzenden ($ 5 Abs. 1 und 2)


fallei, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; er unterrichtet die Verbandsversammlung,
wenn und soweit das nach den Umständen der Eingabe nicht unterbleiben kann.


s10
SiEungen, Beschlussfähigkeit


(1) lDie Verbandsversammlung beschließt in Sitzungel (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26


Abs. 1 Satz 1 KommZG unO nrt. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche


Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen'


(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß
geladen sind und die Mehiheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art' 9 Abs'
1 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Att- 47 Abs. 2 GO).


(3) lWird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die_nicht aufder persönlichen


Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, zum zweiten Mal zur Verhandlung über


densei-beriGegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rircksicht auf die Zahl der Er-


schienenen belchlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung eigens


hingewiesen werden (Art. I Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG, Art.47
Abs. 3 GO).


s11
öffentliche Sitzung


(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das


Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen (Art. 9


Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 GO)'


(2) 1Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung hat jedermann Zutritt, soweit der


für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl


von Plätzen freizuhalten. 3Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bedürfen der Zustimmung des


Verbandsvorsitzenden und der Verbandsversammlung. aTon- und Bildaufnahmen jeder Art


bedärfen der Zustimmung des Verbandw:f"fi?nd"n und der Verbandsversammlung; sie







sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen.
sTon- und Bildauinahmen von Beschäftigtän des Schulverbands, seiner Mitgliedsgemeinden


und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.


(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, könn9n durch den Vorsitzenden aus dem


Sitzungssaal gewiesen werden (S 9 Abs. 9 BaySchFG i. V .m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1


KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO).


s12
N ichtöffentl iche Sitzungen


(1) ln nichtöffentlicher Sitzung werden grundsätzlich behandelt:


1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,


2. Rechtsgeschäfte in Grundstucksangelegenheiten,


3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen,


4. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder


nach der Natur der Sache erforderlich ist.


(2) 1Zu nichtöffenlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der Ver-


bandsversammlung nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für


die Behandlung del jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sol-


len zur Verschwiegenfreit näch $ 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden'


(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Verbandsvorsitzende der Öf-


fentlichkeit bekannt, sobald diä Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 Abs'


1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 3 GO).


(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt grundsätzlich nichtöffentlich, seine Feststellungen


sind in der Värüandsvlrsammlung öffentlich zu behandeln, soweit keine Gründe für eine


Geheimhaltung vorliegen.


$ 12a
Sitzungsteilnahme durch Bild-Ton-übertragung (virtuelle Teilnahme); Hybridsitzungen


(1) lDie Verbandsräte (mit Ausnahme des Vorsitzenden) sowie Sachverständige können ge-


mäß Art. 33a KommZG an den Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse


mittels Bild-Ton-Übertragung teitnehmen. 2Zugeschaltete Verbandsräte gelten in diesem


Fall als anwesend im Sin-ne von Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG.
3Voraussetzung fär die virtuelle Teilnahme an den Sitzungen ist die Untezeichnung der Be'
lehrung über die Teilnahme an Hybridsitzungen.


(2) Verbandsräte, die mittels Ton-Bild-Übertragung an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen


dies dem Verbandsvorsitzenden nach Zugang der Ladung spätestens eine Stunde vor Sit-


zungsbeginn in Textform mitteilen.


(3) lDer Verantwortungsbereich des Schulverbands beschränkt sich auf die Bereitstellung der


Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung. 2lst entweder mindestens ein Verbandsrat zuge-


schaltet oder bestätigt ein Test, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass
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der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Verbandsrats nicht im Verantwortungsbereich
des Zweckverbands liegt (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 33a Abs. 4 Salz 5 KommZG)'


(4) Eine Bildunterbrechung durch zugeschaltete Verbandsräte ist auch bei vorübergehendem


Verlassen des Platzds untersagt (Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 33a Abs. 3 Satz 1


KommZG).


(5) Bei den zugeschalteten Verbandsräten erfolgt_die Abstimmung mündlich nach namentli-


chem Aufruidurch den Verbandsvorsitzenden. Eine Teilnahme an Wahlen ist nicht mÖglich


(Art. I Abs. 1 BaySchFG, Art. 33a Abs. 1 Satz 6 KommZG).


(6) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung zu einer nichtöffentlichen Sitzung haben die


zugeschalteten-Verbandsräte dafür Sorgä zu tragen, dass die Übertragung in ihreq Ve1-


anivortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen wird (Art. 9 BaySchFG, Art. 33a Abs. 5


KommZG).


ll. Vorbereitung der SiEungen


s13
Einberufung


(1) lDer Verbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung ein, wenn die


Geschäftslage es erfordert, jedoch jährlich mindestens einmal, oder wenn ein Viertel der


Mitgtieder där Verbandsversämmlung es schriftlich beantragt (Art I Abs p BaySchFG). 2lm


Fali-des Art. I Abs. 6 Satz 3 BaySchFG beruft er die Sitzung der Verbandsversammlung in-


nerhalb einer Woche ab Eingang des Antrags bei ihm zu einem möglichst naheliegenden


Termin schriftlich und unter Angabe des Beratungsgegenstandes ein.


(2) lDie Sitzungen finden im Sitzungssaal des Neuen Rathauses der Stadt Viechtach, Mönchs-


hofstraße {1, 94294 Viechtacn statt. 2Sie beginnen regelmäßig um 18:30 Uhr. 3ln der Einla-


dung ($ 15) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.


s14
Tagesordnung


(1) lDer Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Rechtzeitig eingegangene Anträge


von Mitgliedern der Verbandsversammlung setzt der Verbandsvorsitzende möglichst auf die


Tagesoidnung der nächsten Sitzung. 2Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt.


(2) ln der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu


benennenl damit es den Mitgliedern der Verbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die


Behandlung der jeweiligen Gegenstände vozubereiten.


(3) lDie Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der


SitzungipätestenJ am 3. Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch Anschlag an der ln-


formationstafel des Neuen Räthauses der Stadt Viechtach bekannt zu geben (Art. I Abs. 1


BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesord-


nung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gegeben'


(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt


werden.
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s15
Form und Frist für die Einladung


(1) lDie Mitglieder der Verbandsversammlung werden schriftlich unter Beifügung der Tages-


ordnung-oder m1 ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen' 2lm Falle


einer elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine


E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in ei-


nem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssys-


tem) eingestelltes unO abrüfbäres Dökument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätes-


tens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden.


(2) lm Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu,. wenn die E-Mail nach Ab-


satz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-


rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.


(3) lDer Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen' beiSe!üg!


werden,-wenn und-soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht


entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder in einem technisch indivi-


Oueit legen Zugriffe Dritter geschützteÄ Bereich (Ratsinformationssystem im Sinne von Ab-


satz 1-Sätz 2) iur VerfUgung gestellt werden. 3Hat das Mitglied der.Verbandsversammlung


sein Einverständnis zuietettronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen


g rundsätzlich nur elektronisch bereitgestel lt.


(4) lDie Ladungsfrist beträgt zehn Tage; sie kann in dringenden Fällen auf drei Tage verküzt
werden. 2Där Sitzungstäg und Oei tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berech-


nung der Frist nicht mitgerechnet.


s16
Anträge


(1) Das Recht, Anträge in die Verbandsversammlung einzubringen, besitzen nur die Mitglieder


der Verbandsversammlung.


(2) lAnträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch an
' ' 


rathauä@viechtach.de zu stöllen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Über-


mitlung-sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige


Daten äind durch De-Mail oäer in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen spä-


testens bis zum neunten Tag vor der Sitzung beim Verbandsvorsitzenden eingereicht wer-


den. aSoweit ein Antrag mit Äusgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen


sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.


(3) Verspatet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge' - 
können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn


1. die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung mehrheit-


lich zustimmt oder


2. sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der


Behandlung widersPricht.


(4) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z B Nlchtbefassungsanträge,' ' 
ZurUileiehung eines Antragesl Anderungsanträge und ähnliche Anträge, können auch wäh-


rend der sitzuns und ohne Beachtung 
::t?iljlTirm 


sestellt werden'







s17
Eröffnung der SiEung


(1) lDer Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder


der Verbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest


und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung.


(2) lDie Niederschrift über die vorausgegangene öffentliche Sitzung wird in_der Regel mit der


Sitzungseinladung zugestellt. 2Wenn bis zum Schluss der öffentlichen Sitzung keine Ein-


wendu-ngen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als von der Verbandsversammlung
gemäß Art. g Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Nt.26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs' 2


GO genehmigt.


(3) lDie Niederschrift irber die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung steht am Sitzungstag


von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Verwaltung des Schulverbandes zur Einsichtnahme für
die Mitglieder der Verbandsversammlung bereit und liegt während der. Dauer der Sitzung


zur Einiicht für die Mitglieder der Verbandsversammlung auf. 2Wenn bis zum Schluss der


nichtöffentlichen Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als


von der Verbandsversammlung gemäß Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz


1 KommZG und Art. 54 Abs. Z CO genehmigt. 3Einwendungen sind ausschließlich während


der nichtöffentlichen Sitzung zulässig.


s18
Eintritt in die Tagesordnung


(1) lDie einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung.festgelegten Rei-


henfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden.


(2) lSoll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden (S 12), so wird


darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 9 Abs' 1


BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 SaE 2 GO). 2Wird von


vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentli-


cher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht die Verbandsversammlung anders ent-


scheidet.


(3) lDer Vorsitzende oder ein von ihm beauftragter Berichterstatter trägt den Sachverhalt der


einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags


kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.


@) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden sind, ist der Be-


schluss des Ausschusses bekannt zu geben'


(S) lSoweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss der Ver-


bandsversammlung der Schulleiter, der Vorsitzende des Elternbeirats, Sachverständige so-


wie Sachbearbeitei nach g 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung zugezogen und gutachtlich


gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen.


(6) lDer Vorsitzende kann zu allen - auch zu den nichtöffentlichen - Sitzungen Vertreter der


Rechts- und Schulaufsichtsbehörden einladen. 2Vertreter dieser Aufsichtsbehörden haben


lll. Sitzungsverlauf
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auch ohne Einladung das Recht, an der Sitzung der Verbandsversammlung teilzunehmen
(Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 1 KommZG).


s1e
Beratung der Sitzungsgegenstände


(1) Nach der Berichterstattung über einen Tagesordnungspunkt, geg_ebenenfalls nach dem Vor-


trag des Schulleiters, deJ Vorsitzenden des Elternbeirats, der Sachverständigen oder der


Saönbearbeiter nach g 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung, eröffnet der Vorsitzende jeweils


die Beratung.


(2) lMitglieder der Verbandsversammlung, die nach den _Umständen annehmen müssen, von


der Eeratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tages_ordnung wegen per-


sönticher Beieiligung (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und


Art. 49 Abs. 1 Cb) äusgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Ver-


bandsvorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte


dieser Art während der Bäratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung


ausgeschlossene Mitglied hat wdhrend der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Be-


ratuigstisch zu verlaösen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen,


bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum.


(3) lEin Sitzungsteilnehmer darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt


wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er kann es


wiederholt erteilen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die


Reihenfolge. aBei Wortmeldungen ,,lur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der Reihe so-


fort zu ertäilen. sVertretern deiRechts- und Schulaufsichtsbehörden ist auf Antrag das Wort


zu erteilen (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Sa1z2 KommZG). oZuhörern kann


das Wort nicht erteilt werden.


(4) lDie Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Verbandsversamm-


lung. 2Die Re'debeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen;


Abweichungen vom Thema sind zu vermeiden'


(5) 1Während der Beratung ijber einen Antrag sind nur zulässig:


1. Anträge zur Geschäftsordnung,


2. Zusatz- oder Anderungsanträge oder Anträge aut Zurücl<ziehung des zu beratenden An-


trags.


2über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache


selbst findetlnsoweit nicht statt. 3Über Anderungsanträge ist in der Regel sofort zu beraten


und abzustimmen.


(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden geschlos-


sen.


(7) lRedner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung


und macht sie aüf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen der Vorsit-


zende das Wort entziehen.


(g) lMitglieder der Verbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann


der Vorsitzende m1 Zustimmung der Verbandsversammlung von der Sitzung ausschließen.
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2über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die Verbandsversammlung (Art' 9


Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 2 GO).


(g) lDer Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im


Sitzungssaal auf andere Weise nitht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene


Sitzun! ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen, einer neuerlichen Ladung hiezu be-


darf einicht. sDie Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen


wurde. aDer Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt.


s20
Abstimmung


(1) lNach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf ,,Schluss der Bera-


tung' schließt der Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegensta.nd ab-


stimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit ($ 10 Abs.1 und 3 der Ge-


schäftsordnung) gegeben ist.


(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfol-


ge abgestimmt:


1. Anträge zur Geschäftsordnung,


Z. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor al-


len anteren Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,


3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Auf-


wand örfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,


4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die


Nummern 1bis3fällt.


(3) lGrundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines


Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine


Teilung vornimmt.


(4) lVor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur


Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,ja" oder,,nein" beantwortet werden kann.


Grundsätzlich wird in der Reihenfolge,ja - nein" abgestimmt.


(S) lBeschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der' 
Verbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstim-


menden gefasst, sowäit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. zBei


Stimmenjteichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 34 Abs. 3


KommZGi). 3Kein Mitglied der VärUanOsversammlung darf sich der Stimme enthalten (Art. I
Abs, 1 eayScnfC i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO)'


(6) lDie Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen' zDas Abstim-


mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustel-


len, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.


(7) 1über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die


Beratung und Abstimmung nochmais aufgenommen werden, wenn nicht deren sofortige


Wiederhälung durch alle Mitglieder verlangt wird, die an der Abstimmung teilgenommen ha-


ben. 2ln einei späteren Sitzüng fann, sffigesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein be-







reits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt


werden, wenn neuelätsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Be-


ratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetä wurde.


(8) Beschlüsse der Verbandsversammlung sind nicht deshalb ungültig, weil Mitglieder im Wider-


spruch zu Weisungen der von ihnen vertretenen Mitgliedsgemeinden abgestimmt haben


(Art I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 Satz 5 KommZG).


s21
Wahlen


(1) Für Entscheidungen der Verbandsversammlung, die im Bayerischen Schulfinanzierungsge'
setz (BaySchFGf oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art.


9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG.


(2) lWahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind


insbesondere leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten
nicht eindeutig ersehen lassen.


(3) lGewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültig_en Stimmen erhält. 2Wird diese


Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den beiden Be-


werbern mit den höchsten Stimmenzahlen staft. 3Haben im ersten Wahlgang von mehreren


Bewerbern drei die gleiche höchste Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle aryei


oder mehr Bewerbei mit gleichen Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von


den Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl in die Stichwahl zu bringen ist. aBei Stimmen-
gleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.


s22
Anfragen


lDie Mitglieder der Verbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung {er Tages-


ordnunglan den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständig-


keit dei Verbandsversammlung fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen und spätestens


am Sitzungstag bis 08:00 Uhr schriftlich oder elektronisch beim Verbandsvorsitzenden ange-


meldet wuiden. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden oder


anwesende Beschäftigten nach $ 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung beantwortet werden. 3lst


das nicht möglich, sJ werden sb in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine


Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt.


s23
Beendigung der Sitzung


Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende die Sit-


zung.
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s24
Form und lnhalt


(1) 1über die Sitzung der Verbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, 99f"n l.nlqlt


sich nach Art. I ÄUs. t BaySchFG i. V. m. Art. ZO Abs. 1 KommZG und Art. 54 Abs' 1 GO


richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen Tages-


ordnungspunkten geführt. 3Die Sitzungsniederschrift wird in der Regel als Beschlussbuch
geführt.


(2) lAls Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonbandaufnahmen gefertigt


werden. 2Das Tonband ist unvbrzUglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen


und darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.


(3) llst ein Mitglieder der Verbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist


dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied der Verbandsversamm-


lung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat


(ArI 9 Abs. 1 AayScnfC i. V. m. Nt.27 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 1 Satz 3


GO).


(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu untezeichnen und von der


Verbandsversammlung zu genehmigen (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. lSatz
1 KommZG und Art. 54Abs. 2 GO).


(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt'


s25
Einsichtnahme und Abschrifterteilung


(1) ln die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle im Gebiet des Schulverbandes


wohnenden Bürger Einsicht nehmen, ebenso außerhalb dieses Gebiets wohnende Personen


in Angelegenheiten, die ihren Grundbesitz oder ihre gewerbliche Niederlassung im Gebiet


des Schulverbands betreffen (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1


KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO)'


(2) lMitglieder der Verbandsversammlung können jedezeit die Niederschrifien liber öffentliche' ' 
und-nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung ge-


fassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. I Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1


KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentli-


cher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung


weggefallen sinO (Art. I Abs. 1 BaySchFG i.V.m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 52


Abs. 3 und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).


(3) ln Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitgliedel de1 Vgrlg1lsversammlung
jedezeit die-Bärichte UUeiOieFrUfung einsehen (Artj I Abs. 1 BaySchFG !.V.t.Art. 26 Abs'


i Satz 1 KommZG und Art. 102 Abs. 5 GO);Abschriften werden nicht erteilt.


lV. Sitzungsniederschrift
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(1) Die Verbandssatzung wird von der Aufsichtsbehörde in ihrem Amtsblatt bekannt gemacht(Art. 9 Abs. 1 BavschFG i. V. m. Nt.2,r nos. i säüiiommzcy.
(2) Die sonstigen satzungen des Schulverbands werden durch veröffenilichung im Amtsblatt fürden Landkreis Regen amtlich bekannt gemacht err gäor. 1 BayschFc i. V. m. Art, 24 Abs,1 Satz 2 KommZG).


(3) Die Mitgliedsgemeinden des schulverbands weisen auf die Veröffenilichung nach den Ab-sätzen 1 und 2 gemäß den jeweils gettenoÄn 
-voönriften 


amlich hin (Art. 9 Abs. 1BavschFG i. V. m. Nr.21Abs. I und ArtI 2tÄb;. z räilmzcr.
(o) 


5J;r,?r"*:tige 
Bekanntmachungen getten die in den Mitgliedsgemeinden bestehenden vor-


Anderuns 0", EjJ"näfrsord n u ns


Yffi:"|*oe 
Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der Verbandsversammtung geändert


s28
Verteilung der Geschäftsordnung


jf,ffi: Mitglied der Verbandsversammlung erhält ein etektronisches Exemptar der Geschäftsord-


I n k rafü rete n, 
$o'ut*" 


r*r.fttrete n
(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit wirkung vom 01 .og.2ozgin Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für die schutverbandsversammlung des schutver-bandes Mittelschule Viechtach lGesc'haftsoro"rffiilerschule) vom 15.ös .zo1s, zutetztgeändert durch Beschruss vom zg.og.2020, auß,e; Rr"ft.'


Viechtach, 26.09.2023


ranz Wittmann


C. Schlussvorschriften


s26
Bekanntmachungen


CHULE VIEGHTACH


Verbandsvorsitzender
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